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ıtısch Wahrgenommene Sucker >keinen Platz 1m kollektiven Gedächtnis« se1ner Landes-
kırche Ainden können Thomas Martın Schneider

LUDWIG SIEP, 1HOMAS (JUTMANN, BERNHARD JAKL, ICHAEFL STADTLER (Hrsa.) Von
der relig1ösen ZUFLC sakularen Begründung staatliıcher Normen. Tübingen: ohr Sıiebeck
2012 336 ISBN 978-3-16-1506472-0 Geb 697,00

Der vorliegende Sammelband geht dem keineswegs lınear, sondern labyrinthisch VCI-

laufenden Transformationsprozess relig1öser Sakularer Normenbegründung se1t der
fr uhen euzeıt differenziert nach. Im ersten Teıl werden philosophisch-historische, 1m
zweıten Teıl eher systematische Perspektiven ausgelotet. Der historische Teıl 1St dadurch
besonders profiliert, dass jeweıls W el AÄAutoren einen Problemzusammenhang thematı-
s1eren. Dadurch entsteht eın Dialog, 1n dem sıch Übereinstimmungen, aber auch Nnier-
schiedliche Akzente und annungen dokumentieren. Maxımialıan Forschner betont iIwa
die Kontinultät zwıischen Thomas und Wıilhelm VOoO  5 Ockham 1n dem Sınn, dass beide
eınen theologischen Horızont zugrunde legen; Günther Mensching akzentulert hinge-
SCH den epochalen Umbruch zwıischen Arıstotelischer Teleologie und dem Ockhamschen
Voluntarısmus, der den einzelnen als ındıyıduellen Trager unıversaler Rationalıitäat VCI-

stand. Reinhard Brandt und Ludwig Szep erortern die Raolle VO Hobbes und Locke 1n
dem Transformationsprozess der Normensäkularisierung. Brandt s1eht bel beiden Den-
ern 1ne anthropologisch empirische Urientierung und erklärt den drıtten Teıl des
Hobbes’schen Levıathan mıt seiınen relıg1ösen Retferenzen fur systematisch wıdersinni1g.
In Hobbes’ trüherer Schrift >] Je C1VE«< 111 allerdings noch eınen theistischen Begrun-
dungshorizont ausmachen. Demgegenüber Aindet Siep mıt Gruüunden bel Hobbes
1ne durchgehende zweckrationale Argumentationslinie, während Locke den Gottesbe-
oriff als Legıtimationsinstanz testhalte. Dies 1St treilich eın GOott, der ALLS der natürlichen
Vernuntftt erkennen 1St

Eıne dritte Etappe oilt dem Begründungshorizont bel Kant und Hegel: Walter Jaesch-
ke, eıner der besten Kenner der Materıe, wıdmet seınen tietschurtenden ext der mak-
zentulerung 1n den Begründungsformen auf die Struktur des Wıillens. Bel Kant trıtt die
Religion 1m normatıven Zusammenhang daher vanzlıch 1n den Hintergrund. uch Hegel

Jaeschke zufolge, das sakulare Prinzıp letztlich unbefragt VOTAaUSsS; 1Ur ındıirekt als
Ma{fistab überposıtiver Gesinnung« kommt Religion 1N$ Spiel. Di1e eigentliche Problem-
lınıe verlaute 1n der Vermittlung VO apriorischer Vernuntftt und Geschichte. Diesen Faden
nımmt Michael Städtler auf und tuhrt ıhn 1m gesellschaftstheoretischen 1nn welılter: ErsSi-
mals Hegel habe die gesellschaftliche Vermittlung der Normatıvıtat reflektiert.

uch die systematischen Beıitrage eruppieren sıch dialogisch. Kurt Seelmann wendet
sıch den Verhaltensdelikten Z, W aS Anlass der rage o1Dt, welche Delikte 1m treiheit-
ıch lıberalen Rechtsstaat krimiınalisiert werden. Dabei zeıgt siıch, dass die Säakularisierung
des Rechtes weitgehend abgeschlossen 1St und dass 1n der mater1alen Kriteriologie die
Orientierungsgewissheit des Menschen 1St, die höchst möglichen Rechtsschutz gebietet.
uch Frank Salıger unterstreicht, dass das Strafrecht heute 1Ur noch eın Strafrecht der
Freiheit se1n annn

In den Abhandlungen VOoO  5 Michael Anderheiden und Bernhard Jakl wırd sodann 1ne
Kontrastierung VO intersubjektiven und ındıyıdualistischen Grundrechtskonzeptionen
ckıizziert. Dabe1 spielt das 1m deutschen Idealismus entwickelte, VO Habermas nach-
metaphysısch rekonstrulerte Anerkenntnistheorem als mıttlerer Weg 1ne entscheidende
Raolle Di1e Bedeutung intersubjektiver Konzeptionen ZUTFLCF Konkretisierung der letztlich
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litisch wahrgenommene Sucker »keinen Platz im kollektiven Gedächtnis« seiner Landes-
kirche finden können (156).  Thomas Martin Schneider

Ludwig Siep, Thomas Gutmann, Bernhard Jakl, Michael Städtler (Hrsg.): Von 
der religiösen zur säkularen Begründung staatlicher Normen. Tübingen: Mohr Siebeck 
2012. 336 S. ISBN 978-3-16-150642-0. Geb. € 69,00.

Der vorliegende Sammelband geht dem keineswegs linear, sondern labyrinthisch ver-
laufenden Transformationsprozess religiöser zu säkularer Normenbegründung seit der 
frühen Neuzeit differenziert nach. Im ersten Teil werden philosophisch-historische, im 
zweiten Teil eher systematische Perspektiven ausgelotet. Der historische Teil ist dadurch 
besonders profiliert, dass jeweils zwei Autoren einen Problemzusammenhang themati-
sieren. Dadurch entsteht ein Dialog, in dem sich Übereinstimmungen, aber auch unter-
schiedliche Akzente und Spannungen dokumentieren. Maximilian Forschner betont etwa 
die Kontinuität zwischen Thomas und Wilhelm von Ockham in dem Sinn, dass beide 
einen theologischen Horizont zugrunde legen; Günther Mensching akzentuiert hinge-
gen den epochalen Umbruch zwischen Aristotelischer Teleologie und dem Ockhamschen 
Voluntarismus, der den einzelnen als individuellen Träger universaler Rationalität ver-
stand. Reinhard Brandt und Ludwig Siep erörtern die Rolle von Hobbes und Locke in 
dem Transformationsprozess der Normensäkularisierung. Brandt sieht bei beiden Den-
kern eine anthropologisch empirische Orientierung und er erklärt den dritten Teil des 
Hobbes’schen Leviathan mit seinen religiösen Referenzen für systematisch widersinnig. 
In Hobbes’ früherer Schrift ›De cive‹ will er allerdings noch einen theistischen Begrün-
dungshorizont ausmachen. Demgegenüber findet Siep mit guten Gründen bei Hobbes 
eine durchgehende zweckrationale Argumentationslinie, während Locke den Gottesbe-
griff als Legitimationsinstanz festhalte. Dies ist freilich ein Gott, der aus der natürlichen 
Vernunft zu erkennen ist.

Eine dritte Etappe gilt dem Begründungshorizont bei Kant und Hegel: Walter Jaesch-
ke, einer der besten Kenner der Materie, widmet seinen tiefschürfenden Text der Umak-
zentuierung in den Begründungsformen auf die Struktur des Willens. Bei Kant tritt die 
Religion im normativen Zusammenhang daher gänzlich in den Hintergrund. Auch Hegel 
setzt, Jaeschke zufolge, das säkulare Prinzip letztlich unbefragt voraus; nur indirekt als 
Maßstab überpositiver ›Gesinnung‹ kommt Religion ins Spiel. Die eigentliche Problem-
linie verlaufe in der Vermittlung von apriorischer Vernunft und Geschichte. Diesen Faden 
nimmt Michael Städtler auf und führt ihn im gesellschaftstheoretischen Sinn weiter: erst-
mals Hegel habe die gesellschaftliche Vermittlung der Normativität reflektiert. 

Auch die systematischen Beiträge gruppieren sich dialogisch. Kurt Seelmann wendet 
sich den Verhaltensdelikten zu, was Anlass zu der Frage gibt, welche Delikte im freiheit-
lich liberalen Rechtsstaat kriminalisiert werden. Dabei zeigt sich, dass die Säkularisierung 
des Rechtes weitgehend abgeschlossen ist und dass es in der materialen Kriteriologie die 
Orientierungsgewissheit des Menschen ist, die höchst möglichen Rechtsschutz gebietet. 
Auch Frank Saliger unterstreicht, dass das Strafrecht heute nur noch ein Strafrecht der 
Freiheit sein kann. 

In den Abhandlungen von Michael Anderheiden und Bernhard Jakl wird sodann eine 
Kontrastierung von intersubjektiven und individualistischen Grundrechtskonzeptionen 
skizziert. Dabei spielt das im deutschen Idealismus entwickelte, von Habermas nach-
metaphysisch rekonstruierte Anerkenntnistheorem als mittlerer Weg eine entscheidende 
Rolle. Die Bedeutung intersubjektiver Konzeptionen zur Konkretisierung der letztlich 
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abstrakt bleibenden Menschenwurde-Formel wırd VOTL allem VOoO  5 Jak]l trettend herausge-
arbeıtet.

Und schliefßlich geht 1n den Beıtragen VO Christian Walter und Thomas (Gutmann
die Tradition der Grund- und Menschenrechte. Gsutmann legt, bezeichnenderweı-

systemtheoretisch tundiert, nahe, dass S1E Indız einer Entwicklung des Menschenge-
schlechts ZUTFLCF Vernunft se1n könnten, also als Kandıidaten fur Kants ‚Geschichtszeichen« 1n
rage kämen. uch Walter gesteht Z, dass ohl aum 1ne Revıisıon der Menschenrechte
1m ınternationalen objektiven Rechtsregime erwarten Ssel Strittig bleibe aber deren
Interpretation 1n politischen Wertekollisionen der Gegenwart.

Es 1ST dabei bezeichnend, dass ebenso W1€ die eher problemgeschichtlichen Beıitrage
des Bandes aut systematische Omente bezogen sınd, sıch auch die systematischen Kon-

auf die Traditionsgeschichte zurüuückbeziehen. Diese Verbindung, die konstant hohe
Qualität der Beıitrage und die IXEdition und Einführung sıchern dem Band einen
Kang Z, der weıt über 1ne blofte Buchbindersynthese hinausreıicht. Der Weg der Sakıu-
larısıerung Wl gerade 1n der Normbegründung, auch das wırd hier markant verdeutlicht,
keıine >CYEALLO nıhılo«. Jene Normbegründung bleibt vielmehr ıs heute eın »contested
CONCEPL<, dessen Profilierung hier Wesentliches beigetragen wurde.

Harald Seubert

SASCHA HINKEL: Adaolft Kardınal Bertram. Kirchenpolitik 1n Kaiserreic und \We1marer
Republik (Veröffentlichungen der Kommıissıon fur Zeıtgeschichte, Reıihe Forschun-
SCH, 117) Paderborn Munchen W ıen Zürich: Schöningh Verlag 2010 344
ISBN 9786-3-506-76871-1 Geb 44,90

Adaolft Kardınal Bertram (1859—-1945), 906 Bischoft VOoO  5 Hıildesheim, 914 Fuüurstbischof
VO Breslau, 9720 Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonterenz, rückte 933 als Vorsiıt-
zender der Bischofskonferenzen des deutschen Episkopats 1N$ Zentrum der kirchenpoli-
tischen Auseinandersetzungen mıt dem nationalsozialıistischen Regime. Zu den Desidera-
ten der Katholizismusforschung zahlt se1t langem 1ne Biographie dieser Bischofsgestalt,
weıl deren Wıirken nahezu drei Jahrzehnte VO Kaiserreic ıs ZU Ende des » DDrıtten
Reichs« umsSsPanNnTte, das Bertram 1Ur WEel Monate überleben sollte Di1e 1m Wınter-

2007/2008 1m Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaftften der Johannes
Gutenberg-Universıität Maınz eingereichte und VO Prof. Dr Michael Kißener betreute
Dissertation CIMAS diese Forschungslücke treilich nıcht schließen. Hınkel beschränkt
sıch aut das kirchenpolitische Wıirken Bertrams 1n Kaiserreic und We1i1marer Republik.
Michael Hırschteld (Vechta) urteılt darüber 1n se1ner Rezens1ion (http://hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-149), Hınkel habe nıcht >umstüurzend Neues
4115 Tageslicht befördert«, sondern »Versatzstücke der Forschung« aufgegriffen und mıt
der Archivrecherche eıner »Synthese kompiliert«, W aS Hırschteld als gelungen ansıeht.
Aus meıner Siıcht mangelt dieser Arbeıt jedoch Eigenständigkeit und Gruüundlichkeit.

Be1 der erzaählerischen Rahmung (11, 281) vermeınt INa  . zunächst, Hınkel druüucke
seiınem erk die eıgene Handschrift auf, ındem erstmals 1ne fur die Persönlichkeit
Bertrams charakteristische Einstiegsanekdote und beım Ausblick eın wichtiges /1ıtat ALLS
944 ZUTFLCF Kontinultät des spezifisch kirchenpolitischen Modells Bertrams 1n Breslau se1t
914 waählt och diese /1ıtate sınd 1n eben Jjener erzählerischen FEınstiegs- und Schluss-
tunktion bereıts publiziert, VOTL allem aber sınd die Belegstellen dort vollständig ZCNANNLT
SOWI1e der vermeıntlich NECUC Quellentund Hınkels Angabe der Druckausgabe nach-
zewlesen (vgl LEUGERS, egen 1ne Mauer bischöflichen Schweıigens, 1996, und 295;
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abstrakt bleibenden Menschenwürde-Formel wird vor allem von Jakl treffend herausge-
arbeitet.

Und schließlich geht es in den Beiträgen von Christian Walter und Thomas Gutmann 
um die Tradition der Grund- und Menschenrechte. Gutmann legt, bezeichnenderwei-
se systemtheoretisch fundiert, nahe, dass sie Indiz einer Entwicklung des Menschenge-
schlechts zur Vernunft sein könnten, also als Kandidaten für Kants ›Geschichtszeichen‹ in 
Frage kämen. Auch Walter gesteht zu, dass wohl kaum eine Revision der Menschenrechte 
im internationalen objektiven Rechtsregime zu erwarten sei. Strittig bleibe aber deren 
Interpretation in politischen Wertekollisionen der Gegenwart. 

Es ist dabei bezeichnend, dass ebenso wie die eher problemgeschichtlichen Beiträge 
des Bandes auf systematische Momente bezogen sind, sich auch die systematischen Kon-
zepte auf die Traditionsgeschichte zurückbeziehen. Diese Verbindung, die konstant hohe 
Qualität der Beiträge und die sorgsame Edition und Einführung sichern dem Band einen 
Rang zu, der weit über eine bloße Buchbindersynthese hinausreicht. Der Weg der Säku-
larisierung war gerade in der Normbegründung, auch das wird hier markant verdeutlicht, 
keine ›creatio ex nihilo‹. Jene Normbegründung bleibt vielmehr bis heute ein ›contested 
concept‹, zu dessen Profilierung hier Wesentliches beigetragen wurde.

Harald Seubert

Sascha Hinkel: Adolf Kardinal Bertram. Kirchenpolitik in Kaiserreich und Weimarer 
Republik (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschun-
gen, Bd. 117). Paderborn – München – Wien – Zürich: Schöningh Verlag 2010. 344 S. 
ISBN 978-3-506-76871-1. Geb. € 44,90.

Adolf Kardinal Bertram (1859–1945), 1906 Bischof von Hildesheim, 1914 Fürstbischof 
von Breslau, 1920 Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz, rückte 1933 als Vorsit-
zender der Bischofskonferenzen des deutschen Episkopats ins Zentrum der kirchenpoli-
tischen Auseinandersetzungen mit dem nationalsozialistischen Regime. Zu den Desidera-
ten der Katholizismusforschung zählt seit langem eine Biographie dieser Bischofsgestalt, 
weil deren Wirken nahezu drei Jahrzehnte vom Kaiserreich bis zum Ende des »Dritten 
Reichs« umspannte, das Bertram nur um zwei Monate überleben sollte. Die im Winter-
semester 2007/2008 im Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz eingereichte und von Prof. Dr. Michael Kißener betreute 
Dissertation vermag diese Forschungslücke freilich nicht zu schließen. Hinkel beschränkt 
sich auf das kirchenpolitische Wirken Bertrams in Kaiserreich und Weimarer Republik. 
Michael Hirschfeld (Vechta) urteilt darüber in seiner Rezension (http://hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-149), Hinkel habe nicht »umstürzend Neues 
ans Tageslicht befördert«, sondern »Versatzstücke der Forschung« aufgegriffen und mit 
der Archivrecherche zu einer »Synthese kompiliert«, was Hirschfeld als gelungen ansieht. 
Aus meiner Sicht mangelt es dieser Arbeit jedoch an Eigenständigkeit und Gründlichkeit.

Bei der erzählerischen Rahmung (11, 281) vermeint man zunächst, Hinkel drücke 
seinem Werk die eigene Handschrift auf, indem er erstmals eine für die Persönlichkeit 
Bertrams charakteristische Einstiegsanekdote und beim Ausblick ein wichtiges Zitat aus 
1944 zur Kontinuität des spezifisch kirchenpolitischen Modells Bertrams in Breslau seit 
1914 wählt. Doch diese Zitate sind in eben jener erzählerischen Einstiegs- und Schluss-
funktion bereits publiziert, vor allem aber sind die Belegstellen dort vollständig genannt 
sowie der vermeintlich neue Quellenfund Hinkels unter Angabe der Druckausgabe nach-
gewiesen (vgl. Leugers, Gegen eine Mauer bischöflichen Schweigens, 1996, 24 und 295; 


